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44 zentrale Normen des 
Gesundheitsrechtes 
Die zweite, um ein Drittel erweiterte, Auflage des Gmundner Kommentars zum Medizinrecht 
ordnet das breite Spektrum der wesentlichen Vorschriften aus diesem Fachbereich und führt 
sie praktisch in einem Band zusammen. 

men, Geburtsdatum und Geschlecht automatisch generiert und ist daher nicht von der doku-
mentierenden Person oder dem Apotheker in das Register einzutragen.6 Definiert ist dieser
Begriff in § 9 E-GovG.

Der Begriff der Dosierungsanordnung wird in § 3 nicht definiert, findet sich aber als Rechts-
begriff (§ 7 Abs 3, § 8 Abs 3 und § 9 Abs 3 Z 6) und wird vom G durch Verweis auf § 7 Abs 2
Z 2) definiert als „die Dosierung des Präparats (§ 3 Z 9) und die für die Verträglichkeit des
Präparats notwendige Begleitmedikation.

Höchstpersönlichkeit

§ 4. Eine Sterbeverfügung kann nur höchstpersönlich errichtet werden.

Stammfassung.

Literatur: Siehe Literatur § 1.

Eine Sterbeverfügung kann nur höchstpersönlich von der sterbewilligen Person errichtet
werden. Als Vorbild für die Regelung diente sichtlich § 3 S 1 PatVG. So wie die Eheschließung
oder die Errichtung einer letztwilligen Verfügung, einer Vorsorgevollmacht oder einer Patien-
tenverfügung ist die Errichtung einer Sterbeverfügung absolut stellvertretungsfeindlich iSd
§ 250 Abs 1 Z 3 ABGB.1 Die sterbewillige Person kann sich daher weder durch gewillkürte
Vertreter noch durch gesetzliche Vertreter (Vorsorgebevollmächtigte, Erwachsenenvertreter)
vertreten lassen.2 Sie kann insb auch nicht für den künftigen Fall der Entscheidungsunfähig-
keit bei Vorliegen einer schweren Krankheit iSd § 6 Abs 3 eine Vollmacht zur Errichtung
einer Sterbeverfügung erteilen.3 Ist die sterbewillige Person nicht entscheidungsfähig, kann
sie keine Sterbeverfügung errichten (§ 6 Abs 1). Eine dennoch von einem Vertreter errichtete
Sterbeverfügung ist unwirksam.4

2. Abschnitt
Sterbeverfügung

Inhalt

§ 5. (1) In einer Sterbeverfügung ist der Entschluss der sterbewilligen Person festzuhal-
ten, ihr Leben selbst zu beenden. Sie hat auch die ausdrückliche Erklärung zu enthalten,
dass dieser Entschluss frei und selbstbestimmt nach ausführlicher Aufklärung gefasst
wurde.

(2) In der Sterbeverfügung können auch eine oder mehrere Hilfe leistende Personen an-
gegeben werden. Auf Wunsch der sterbewilligen Person kann die dokumentierende Per-
son auch nach der Errichtung weitere Hilfe leistende Personen in die Sterbeverfügung
aufnehmen oder solche Personen streichen.

Stammfassung.

Literatur: Siehe Literatur § 1.

6 ErläutRV 1177 BlgNR 27. GP 9.

1 U. Pesendorfer, iFamZ 2021, 316 (316f).
2 ErläutRV 1177 BlgNR 27. GP 9.
3 Ganner, ÖZPR 2021, 180.
4 ErläutRV 1177 BlgNR 27. GP 10.
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§§ 4, 5 StVfG Neumayr/Resch

Verfassungsrechtliche Grundlagen des Gesundheitsrechts
Literatur: Aigner, Zur Situation der Patientenrechte in Österreich, RdM 2000, 77; Berka, Die Verant-
wortung des Staates für die medizinische Versorgung, RdM 2019, 227; Berka/Th. Müller/Schörghofer
(Hrsg), Die Neuorganisation der Sozialversicherung in Österreich – Verfassungsrechtliche Grundproble-
me (2019); Czech, Fortpflanzungsfreiheit (2015); Grabenwarter/Krauskopf, Gesundheitsrecht und Verfas-
sung, in Resch/Wallner (Hrsg), Handbuch Medizinrecht3 (2020); Klaushofer/Kneihs/Palmstorfer/Winner,
Ausgewählte unions- und verfassungsrechtliche Fragen der österreichischen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Ausbreitung des Covid-19-Virus, ZöR 75 (2020) 649; Kneihs, Grundrechte und Sterbehilfe
(1998); Kneihs, Die Gebote des Art 3 Abs 2 GRC als verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte iSd.
B-VG? NLMR 2015, 191; Kneihs, Drei Mal Sterbehilfe, NLMR 2020, 425; Kopetzki, Organgewinnung
zu Zwecken der Transplantation (1988); Krasser, Zur grundrechtlichen Zulässigkeit einer Impfpflicht,
RdM 2020, 136; Pfeil/Prantner/Warter (Hrsg), Sozialversicherungs-Organisationsgesetz – Verfassungs-,
arbeits- und verfahrensrechtliche Fragestellungen (2019); Pöschl, Sterben mit Würde? EuGRZ 2021, 12;
Reimann, Die Gesundheitskrise und die Interpretation der bundesverfassungsgesetzlichen Kompetenzbe-
stimmungen, ZfV 2021, 113;Scholz, Marktzugang im ambulanten Gesundheitswesen (2014); Stelzer, Der
zukünftige Umgang mit Gesundheitsdaten? – Eine Skizze, in Bernat/Grabenwarter/Kneihs/Pöschl/Stöger/
Wiederin/Zahrl (Hrsg), FS Kopetzki (2019) 679; Stöger, Krankenanstaltenrecht (2008); Stöger, Die Ge-
sundheitsreform 2017 im Überblick – Neue Rechtsprobleme in der Gesundheitsplanung, in Baumgartner
(Hrsg), Öffentliches Recht Jahrbuch 2018 (2018) 11; Wiederin, Verfassungsrechtliche Probleme des So-
zialversicherungs-Organisationsgesetzes, RdM 2019, 239; Wiederin, Mittelbare Bundesverwaltung und
sonstige Selbstverwaltung. Anmerkung zu VfGH 13. 3. 2019, G 242/2018, RdM 2019, 183.
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I. Einleitung
Wie viele andere Rechtsbereiche auch ist das Gesundheitsrecht primär einfachgesetzlich aus-
gestaltet, aber gleichzeitig verfassungsrechtlich mehr oder minder stark determiniert. Weder
das B-VG, noch andere Rechtsquellen des Verfassungsrechts im formellen Sinn enthalten
systematisch strukturierte Vorgaben für gesundheitsrechtliche Vorschriften, sodass diese je-
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Mit neuenGrundlagen-kapiteln

Erstmaligkommentiert

  AutorInnen
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Klaus Firlei, Mathis Fister, Barbara Födermayr, Martin K. Greifeneder, Michael Halmich, Wolfgang Heissenberger, Nikolaus Herdega,  
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Der Inhalt umfasst sieben zentrale Bereiche:

•  Grundlagenkapitel zu Verfassungs- und Unions- 
rechtlichen Grundlagen des Medizinrechtes (neu)

•  Berufsrecht 
ÄrzteG 1998, Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2015,  
Gesundheitsberuferegister-G (neu), GewO 1994, GuKG,  
HebammenG, KardiotechnikerG, Medizinische Assistenzberufe-G, 
Medizinischer Masseur- und HeilmasseurG, MTD-G,  
PsychologenG 2013, PsychotherapieG, SanitäterG,  
ZahnärzteG, ZahnärztekammerG

•  Recht der Gesundheitsbetriebe 
ApothekenG, GQG (neu), Gesundheits-ZielsteuerungsG,  
KAKuG, KA-AZG, PrimärversorgungsG (neu)

•  Medizinsubstanzen 
ArzneimittelG, BlutsicherheitsG 1999, FortpflanzungsmedizinG, 
GewebesicherheitsG, Medizinprodukte-VO (neu),  
OrgantransplantationsG, SuchtmittelG

•  Sanitätsgesetze 
AIDS-G 1993, EpidemieG 1950, Geschlechtskrankheiten-G,  
TuberkuloseG, COVID-19-MaßnahmenG (neu)

•  Selbstbestimmungsrecht des Patienten 
ABGB, HeimaufenthaltsG, Patientenverfügungs-G,  
UnterbringungsG, SterbeverfügungsG (neu)

•  Weitere medizinrechtliche Regelungen  
ÄsthOpG, ASVG, GQG, GesundheitstelematikG 2012 
StGB, VersVG
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